
                                                                                                          

                                                                                                                          18. April 2020 
 
 

Anmeldung zur Notbetreuung ab Dienstag, 21. April 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
eine uneingeschränkte Öffnung der Schulen und Kindergärten kann aufgrund der 
nach wie vor sehr hohen Ansteckungsgefahr noch nicht umgesetzt werden. Die 
Schließung der Einrichtungen wurde nach Verständigung von Bund und Ländern bis 
einschließlich 3. Mai 2020 verlängert.  
 
Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und an den wei-
terführenden Schulen wird weiter aufrechterhalten und ausgeweitet: Schüler der 
siebten Klasse werden in die Notbetreuung mit einbezogen. Diese kann in Anspruch 
genommen werden, wenn beide Erziehungsberechtigten oder die/der Alleinerziehen-
de in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und nicht abkömmlich sind. Alleiner-
ziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte, wenn die/der weitere Erzie-
hungsberechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist. 
Darüber hinaus sollen auch Eltern, die aufgrund ihres Berufes einen bestätigten Be-
darf haben, diese Betreuung in Anspruch nehmen können. 
 
Die Kriterien für die systemrelevanten Berufe und erweiterten Bereiche werden der-
zeit vom Kultusministerium ausgearbeitet und Anfang der kommenden Woche be-
kanntgegeben. Erst nach Vorlage kann eine endgültige Entscheidung getroffen wer-
den. 
 
Bitte machen Sie konkrete Angaben zu Ihrer beruflichen Situation und dem entspre-
chenden Betreuungsbedarf Ihres Kindes/Ihrer Kinder und geben Sie das Formular 
bis Montag, 20. April 2020, 11 Uhr in der jeweiligen Schule/im Kindergarten ab. 
 
Nach Auswertung der eingegangenen Rücksendungen nehmen wir Kontakt mit allen 
Eltern auf, die Betreuungsbedarf für ihre Kinder angegeben haben und vereinbaren 
die weitere Vorgehensweise. Die Einteilung der Kinder und des beaufsichtigenden 
Personals obliegt der jeweiligen Kindergarten- bzw. Schulleitung bzw. der Stadt 
Oberkirch. 
 
Vielen Dank. 
 
 

Unser(e)/meine(e) Kind(er) benötigt/benötigen eine Notbetreuung: 
 
 

1. ________________________________________________________________
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

 
2. ________________________________________________________________
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

 
3. ________________________________________________________________ 
 (Name, Geburtsdatum, Name des Kindergartens / Schule, Klasse) 

 



Angaben zum  Arbeitgeber und zur Art der Beschäftigung 
 

Name Eltern Arbeitgeber Beschäftigt als 
Stellen-
umfang 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

 
 Beide Eltern sind berufstätig und die Anwesenheit ist zwingend notwendig. 
 

 Ich bin alleinerziehend und berufstätig. 
 

 Der/die weitere Erziehungsberechtigte kann die Betreuung nicht leisten, weil  
 

  __________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________________ 
 
 

Die Notbetreuung wird an folgenden Wochentagen benötigt: 
 

   Montag           Dienstag           Mittwoch           Donnerstag           Freitag 

 
Betreuungszeit  (im Rahmen der regulären Unterrichts- bzw. Betreuungszeit im 
Kindergarten): 
 

___________________________________________________________________ 

 
Kontaktdaten 
 

 

Mutter:  ___________________________________________________________ 
 (Telefon- / Handy-Nr., E-Mail-Adresse) 
 

Vater:  ___________________________________________________________ 
 (Telefon- / Handy-Nr., E-Mail-Adresse) 
 

Ausgeschlossen von der Notbetreuung sind Kinder, 
 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 
 

___________________________________________________________________ 
Datum                            Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 
 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben ist eine Notbetreuung nicht möglich. Die Daten werden 
für die Zwecke der Bewältigung dieser Aufgabe gespeichert und danach gelöscht. 


